
Abmeldung eines Hundes  

 

 
Angaben zum Hundehalter: 
 
 
_________________________________________ 
Name, Vorname 
 
_________________________________________ 
Straße 
 
 
Angaben zum Hund 
 
Grund der Abmeldung:  
 

   entlaufen 
 

  verstorben / eingeschläfert  
(Bitte Nachweis, z. B. tierärztliche Bescheinigung ggf. in Kopie beifügen) 
 

   verkauft / abgegeben  
(ggf. Kauf- bzw. Abgabevertrag in Kopie beifügen) 
Name und Anschrift des neuen Hundehalters: 

 
_________________________________________ 
Name, Vorname 

 
_________________________________________ 
Straße 

 
_________________________________________ 
Ort 

 
   verzogen 

Neue Anschrift: 
 

_________________________________________ 
Name, Vorname 

 
_________________________________________ 
Straße 

 
_________________________________________ 
Ort 
 

Ich/ wir haben die Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit Ihrer Abmeldung eines Hundes zur 
Veranlagung der Hundesteuer zur Kenntnis genommen. 
 
Markt Erlbach, _________             ___________________________ 

       Unterschrift 

Zurück an: 
 

Markt Markt Erlbach 
-Steueramt- 

Neue Straße 16 
91459 Markt Erlbach 

Tel. 09106/9293-23 (Frau Illner) 
E-Mail: finanzverwaltung@markt-erlbach.de 
 



Abmeldung eines Hundes  

 

 
 
 
 
 
Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Erhebung der Hundesteuer  
Der Markt Markt Erlbach ist nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verpflichtet, im 
Zuge der Erhebung Ihrer persönlichen Daten transparent auf Folgendes hinzuweisen:  
• Verantwortlich für die Datenerhebung ist des Marktes Markt Erlbach, Neue Straße 16, 91459 Markt   

Erlbach 
• Die Datenschutzbeauftragte des Marktes Markt Erlbach ist zu erreichen unter info@markt-

erlbach.de.de, Tel. 09106/9293-0, Neue Straße 16, 91459 Markt Erlbach  
 
Zwecke der Verarbeitung:  
Ihre Daten werden dafür erhoben, um die Hundesteuer aufzuheben. 
 
Art der personenbezogenen Daten, Verarbeitung, Rechtsgrundlagen der Verarbeitung  
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit der derzeit 
gültigen Hundesteuersatzung des Marktes Markt Erlbach, dem Kommunalabgabengesetz und der 
Abgabenordnung verarbeitet.  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur   
Im Falle eines Umzugs an Ihre alte/neue Gemeinde-/Stadtverwaltung zum Abgleich bereits bezahlter 
Hundesteuern,  
 
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden nach der Erhebung längstens 10 Jahre aufbewahrt. 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  
 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu 

Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).  
 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 

Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).  
 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO).  

 Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung 
besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen 
gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).  

 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz  
 
Pflicht zur Bereitstellung der Daten  
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus der Satzung über 
die Erhebung der Hundesteuer in Markt Erlbach.  
Der Markt Markt Erlbach benötigt Ihre Daten, um die Hundesteuer aufzuheben.  
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann der Antrag nicht bearbeitet werden. 
 
 
  

 


